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§ 10 Bgld. GeoDIG Entgelte und
sonstige Bedingungen fur die
offentliche Verfugbarkeit der

Geodaten

Bgld. GeoDIG - Burgenlandisches Geodateninfrastrukturgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2018

(1) Suchdienste (§ 7 Abs. 1 Z 1) sind der Offentlichkeit unentgeltlich zur Verfiigung zu stellen.

(2) Fur Darstellungsdienste (8 7 Abs. 1 Z 2) kdnnen Entgelte verlangt werden, wenn das Entgelt die Wartung der
Geodatensatze und der entsprechenden Geodatendienste sichert. Dies gilt insbesondere fur Falle, in denen grol3e
Datenmengen haufig aktualisiert werden. Werden Uber diese Dienste Daten zur Verfligung gestellt, kann dies in
Formen erfolgen, die eine Weiterverwendung zu kommerziellen Zwecken ausschlieBen. Sofern in anderen
Rechtsvorschriften geringere Entgelte oder Unentgeltlichkeit vorgesehen ist, sind Darstellungsdienste entsprechend
diesen Rechtsvorschriften zur Verfligung zu stellen. Auf Anfrage sind die Berechnungsgrundlagen fir die Entgelte
anzugeben.

(3) Fur Downloaddienste oder Dienste zum Abrufen von Geodatendiensten @ 7 Abs. 1 Z 3 oder 5) kdnnen Entgelte
verlangt werden. Die Gesamteinnahmen aus diesen Entgelten durfen jedenfalls die Kosten der Erfassung, Erstellung,
Reproduktion und Verbreitung der Geodatensatze und der entsprechenden Geodatendienste zuzlglich einer
angemessenen Gewinnspanne nicht Ubersteigen. Abs. 2 vierter Satz gilt sinngemal3.

(4) Werden fur die in Abs. 2 oder 3 genannten Dienste Entgelte verlangt, muss die Abwicklung im elektronischen
Geschaftsverkehr moglich sein. Fir diese Dienste kénnen Haftungsausschlisse, elektronische Lizenzvereinbarungen
oder erforderlichenfalls Lizenzen in sonstiger Form vorgesehen werden.

(5) Die Entgelte und sonstigen Bedingungen fur die Inanspruchnahme von Netzdiensten mussen von der 6ffentlichen
Geodatenstelle im Voraus festgelegt und veroffentlicht werden, und zwar, wenn mdglich und sinnvoll, im Internet auf
der Homepage der betreffenden 6ffentlichen Geodatenstelle.

In Kraft seit 28.01.2011 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_geodig/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_geodig/paragraf/7
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_geodig/paragraf/7
file:///

	§ 10 Bgld. GeoDIG Entgelte und sonstige Bedingungen für die öffentliche Verfügbarkeit der Geodaten
	Bgld. GeoDIG - Burgenländisches Geodateninfrastrukturgesetz


